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Annahmeschluss für das nächste 
Amtsblatt (Nr. 11/2020) ist Montag, 
25.05.2020, 12.00 Uhr - Erscheinungs-
tag, ist Mittwoch, 03. Juni 2020
Später eingehende Anzeigen können lei-
der nicht mehr berücksichtigt werden!
Aus organisatorischen Gründen können 
Inserate oder Nachrichten telefonisch 
nicht angenommen werden. 
Wir bitten daher alle Inserenten und Verei-
ne, Ihre Anzeigenaufträge bzw. Nachrich-
ten schriftlich, per E-Mail: amtsblatt@un-
tersiemau.de oder per Fax: 09565/616616 
bis zum Annahmeschluss uns zukommen 
zu lassen. Vielen Dank. 

 
Wertstoffhof Untersiemau 
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 16.00 bis 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 bis 12.00 Uhr

Entsorgungsangebot auf dem
Wertstoffhof:

Angenommen werden:
Aluminium, Buntmetall, Schrott, Herd, 
Kühlschrank, Batterien, CD´s, Altschu-
he, Elektroschrott. (Alle Geräte mit vor-
wiegend elektronischen Bauteilen, z. B. 
Radios, Fernseher, Computer, Drucker 
Staubsauger, Leiterplatten, Rasierappa-
rate, Telefone, Energiesparlampen, Ne-
onröhren), Styropor (muss frei von Aufkle-
bern und Verschmutzungen sein). Glas, 
Dosen, Korken, Kerzenwachs, Küchen-
fett, Bauschutt (mineralisch), Flachglas, 
„Altkleider“, Textilien. Altreifen (werden 
gegen Bezahlung angenommen.
Die Entsorgung von Reifen ohne Felgen
kostet 2,50 Euro, mit Felgen 3,50 Euro.
Traktorreifen sind der Größe entsprechend
teurer).

Grüngutsammelplatz Meschenbach
Anlieferungszeiten:
Montag-Freitag: 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag:  7.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Angenommen werden:
Laub, Gras-, Baum- und Strauchschnitt
(max. 10 m3/Jahr pro Grundstück).
Gewerbliche und landwirtschaftliche An-
lieferungen: Mengen über 10 m3/Jahr und 
Wurzelstöcke sind gebührenpflichtig.

Gemeindliche Nachrichten

ErreichbarkeitsverzeichnisErreichbarkeitsverzeichnis



Gemeinde Untersiemau
Rathausplatz 3, 96253 Untersiemau
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unser Rathaus seit dem 18.05.2020 wieder für den Besucherverkehr geöffnet ist.
Über fast 2 Monate18.03.2020, waren die Mitarbeiter nur auf „elektronischem“ Wege erreichbar.
Auch wenn die Infektionszahlen zurückgegangen sind gelten nach wie vor strenge Sicherheits- und Hygieneschutzbestimmungen 
um das bisher Erreichte nicht wieder in Frage zu stellen.
Beim Betreten des Rathauses Untersiemau muss deshalb eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Im Windfang wurde ein Hygienesäule aufgestellt. Hier müssen beide Handflächen incl. der Handgelenke gründlich desinfiziert wer-
den.
Ebenso gelten natürlich die Mindestabstandsregeln.
Im gesamten Rathaus wurden Hygieneschutzscheiben aufgestellt, um auch nach dem Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung 
eine bestmögliche Sicherheit erreichen zu können
Öffnungszeiten:
Montag: 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Dienstag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag:  07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag:  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und zusätzlich außerhalb dieser Zeiten nach telefonischer Vereinbarung

Sie können uns erreichen unter:
Zentrale, Vermittlung
Telefon: 09565 / 6166-0
Telefax: 09565 / 6166-16
Internet: www.untersiemau.de
E-Mail: info@untersiemau.de

Notruf 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst
Der „Helfer vor Ort“ wird dann automatisch von der Rettungsleitstelle alarmiert (bundesweit).

Polizei weiterhin unter 110.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
Welche Ärzte (Hausarztvertretung, Wochen enddienst, Fachärzte) Bereitschaftsdienst haben, kann über  

die Vermittlungszentrale der Kassenärztlichen Vereinigung erfragt werden!
Tel. 116 117

Störungsnummer bei Gasgeruch rund um die Uhr: 0180/2192081



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

zugegeben ein sehr hochtrabendes Thema, mit dem ich mich heute in 
meinen „Schönen Grüßen aus dem Rathaus“ beschäftige. 

Unter Grundrechte versteht man „grundlegende Freiheitsrechte, 
welche Individuen gegenüber dem Staat besitzen“ und sind in den 
Artikeln 1 bis 19 des Grundgesetzes (GG) der Bundesrepublik Deutschland verankert. In den weiteren Arti-
keln des GG finden sich eine Anzahl von grundrechtsgleichen Rechten, wie z.B. Artikel 38, der jedem Bürger 
das Recht zusichert, zu wählen und gewählt zu werden. 

Auf dessen Grundlage fanden am 15. März d. J. auch die Kommunalwahlen zum Gemeinderat der Gemeinde Untersiemau statt. 
2.200 von insgesamt 3.464 Wahlberechtigten in unserer Gemeinde (=63,5%) nahmen von ihrem aktiven Wahlrecht Gebrauch, 
ihre Vertreterinnen und Vertreter im Gemeinderat der Gemeinde Untersiemau für die Legislatur 2020 bis 2026 mit zu bestimmen.

Am 07.05.2020 fand nun die erste, die konstituierende Sitzung des neu gewählten Gemeinderates (wegen CORONA abermals) 
in der Aula der Grund- und Mittelschule statt.

Neben den zwölf wiedergewählten Gemeinderäten*innen, konnten wir fünf neue Mitglieder in diesem Gremium begrüßen und auf 
ihre Pflichten vereidigen.

So sage ich herzlich willkommen den neuen Gemeinderäten: Christian Erkenbrecher (Scherneck), Matthias Erkenbrecher 
(Scherneck), Stefan Janson (Untersiemau), Christian Laußmann (Untersiemau) und Daniel Reinmüller (Scherneck) und freue mich 
auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde Untersiemau und zum Wohle ihrer Bürgerinnen und Bürger. 

In dieser konstituierenden Sitzung wählte das Gremium aus seiner Mitte auch die stellvertretenden Bürgermeister. So steht mir in 
den nächsten sechs Jahren in gewohnter Weise wieder Frank Weber aus Scherneck als 2. Bürgermeister zur Seite. 

Das Amt der 3. Bürgermeisterin lag in der vergangenen Legislatur in den Händen von Frau Elisabeth Kob aus der Haarth, die 
diesmal nicht mehr für die Wahl zur Verfügung stand. Frau Kob übernahm in ihrer Funktion insbesondere zahlreiche Besuche von 
Altersjubilaren und überbrachte als Willkommensgruß die beliebten „Schnuffeltücher“ für unsere allerjüngsten Erdenbürger. Ihren 
Abschiedsworten nach bedeutete die Ausübung ihres Amtes zwar einen entsprechenden Zeitaufwand, hat ihr aber immer auch 
viel Freude bereitet. Ich bedanke mich an dieser Stelle im Amtsblatt nochmals recht herzlich bei unserer bisherigen 

3. Bürgermeisterin Elisabeth Kob für die stets vertrauensvolle Unterstützung. Als Mitglied des Gemeinderates steht uns Frau Kob 
auch in der neuen Legislatur weiterhin zur Verfügung. 

Zur neuen 3. Bürgermeisterin wählte das Gremium in der konstituierenden Sitzung nun Frau Birgit Kindler aus Weißenbrunn am 
Forst in dieses Amt. Birgit Kindler ist unter anderem Vorsitzende des Gemischten Chors „Alt und Jung Weißenbrunn“ und seit 
vielen, vielen Jahren auch in unserer Mittagsbetreuung an der Grundschule engagiert. 

Ich freue mich, auch in den kommenden sechs Jahren wieder auf eine universelle Unterstützung durch meine beiden Stellvertre-
ter bauen zu können und auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Nun gilt es also in den kommenden sechs Jahren im Gemeinderat wieder gemeinsam weitreichende Entscheidungen zu treffen, 
um unsere Gemeinde Untersiemau mit allen Ortsteilen erfolgreich weiter zu entwickeln. Dafür haben Sie mit Ihrer Wahl am 15. 
März uns Ihr Vertrauen und den Auftrag gegeben, dafür nochmals unseren herzlichen Dank!

Dieses uneingeschränkte Grundrecht auf freie und allgemeine Wahl, verankert im Artikel 38 des GG, erlaubt und befähigt die 
Bürgerinnen und Bürger in unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung, mittelbar politische Entscheidungen mit zu be-
stimmen.

Und dennoch, können, ja müssen grundlegende Freiheitsrechte unter besonderen Voraussetzungen, in besonderen Situationen 
eingeschränkt werden. Dies ist genau jetzt im Zusammenhang mit der weltweiten CORONA-Pandemie der Fall! 

Artikel 8 des GG besagt zwar: „Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen 
zu versammeln.“ Aber genau dieses Recht auf Versammlungsfreiheit und freie persönliche Kontakte schränkt nun Paragraf 28 
des Infektionsschutzgesetztes explizit ein, um im Ernstfall (jetzt CORONA!) die Allgemeinheit vor Infektionskrankheiten schützen 
zu können. Wie derzeit aus den Medien zu erfahren, sehen sich einige Uneinsichtige und Verschwörungstheoretiker deswegen 
ihrer grundlegenden Freiheitsrechte beraubt und demonstrieren ungeniert, unter Missachtung der Abstandsregeln und Masken-
gebote oder klagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Wenn auch die Lockerungen in den Beschränkungen vielleicht sugge-
rieren, die Krise sei vorbei, NEIN – die Infektionsgefahr besteht weiter! Die schrittweisen Lockerungen sind vielmehr ein Versuch, 
dem Druck der Bevölkerung auf erträglichere Bewegungsfreiheiten und soziale Kontakte nachzukommen. Bei den auferlegten 
Beschränkungen ist es wie bei einer undurchsichtigen Glasscheibe, die uns vor der Infektionsgefahr schützt. Wir sehen den 
Virus nicht, doch er ist da. Und mit immer weiteren Lockerungen üben wir immer mehr Druck auf die Glasscheibe aus – bis sie 
zerbricht…!

So müssen auch weiterhin die derzeitigen Kontaktbeschränkungen und Hygieneauflagen strikt befolgt werden, um die Ausbrei-
tung des gefährlichen CORONA-Virus einzudämmen.

Ich spreche dieses Thema auch gerade im Hinblicke auf das verführerisch traumhafte Frühlingswetter und im Zusammenhang 
mit eventuellen „Vatertagswanderungen“ an Himmelfahrt an.

Natürlich sind diese Wanderungen erlaubt, aber bitte nur unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

zugegeben, das war ein sehr trockener Ausflug in Sachen Staatbürgerkunde zum Thema „Grundrechte“.

Für „Christi Himmelfahrt“ wünsche ich Ihnen einen umso erfrischenderen Ausflug in unsere schöne Naturlandschaft rund um Un-
tersiemau, genießen Sie das schöne Wetter und lassen Sie es sich trotz allem gut gehen! (…halt weiterhin mit dem notwendigen 
Abstand!)



Bekanntmachung über den Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG)

Ankündigung einer Einziehung nach Art. 8 Abs. 2 und Abs. 6 BayStrWG 
Es ist beabsichtigt, entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates Untersiemau vom 07.05.2020 gemäß Art. 8 Abs. 1 Satz 1 
BayStrWG die im Lageplan gelb markierte Fläche einzuziehen.

Beschreibung:
Teilbereich der Ortsstraße Hutstraße 
von km 0,121 bis km 0,299 (178 m)
FlNr. 1425/1, Gemarkung Untersiemau
Anfangspunkt: 
1m westlich des westlichen Grenzpunktes der Einfahrt 
zum Graben „Klingenbach“ (FlNr. 1424/4, Gemarkung Untersiemau)
Endpunkt:
Vom nord-westlichsten Grenzpunkt des FlNr. 1427, Gemarkung Untersiemau 
(Ortsstraße Rathausplatz)  in paralleler Weiterführung bis zur FlNr. 1425/2, 
Gemarkung Untersiemau.

Hinweis:
Die Frist für Einwendungen beträgt 1 Monat nach Bekanntmachung der  
Ankündigung

Vollzug der Baugesetze:
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Solarpark Untersiemau“ und 4. Änderung des Flächennut-
zungs-  und Landschaftsplans Untersiemau im Parallelver-
fahren
1. Bekanntgabe des Aufstellungsbeschlusses:
Der Gemeinderat der Gemeinde Untersiemau hat am 
23.04.2020 in öffentlicher Sitzung den Entwurf der 4. Änderung 
des Flächennutzungsplans Untersiemau im Bereich des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Untersiemau“ 
und den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
“Solarpark Untersiemau” zur Errichtung einer Photovoltaik-
Freiflächenanlage auf einer Ackerfläche im benachteiligten Ge-
biet gebilligt und beschlossen die beiden Bauleitplanverfahren 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

Der Planbereich ist in dem Kartenausschnitt dargestellt. (Unten 
rechts).

Die Planunterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Solarpark Untersiemau“ und zur 4. Änderung des Flächen-
nutzungsplans mit Begründung und Umweltbericht liegen im 
Zeitraum vom 

27.05.2020 – 29.06.2020 
im Rathaus der Gemeinde Untersiemau, Rathausplatz 3, 96253 
Untersiemau, während der allgemeinen Dienststunden 
Montag von   08:00 Uhr - 11:00 Uhr 
Dienstag von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch und Freitag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag von          07:30 Uhr - 12:00 Uhr öffentlich aus. 

Während dieser Frist wird Auskunft über Planungsinhalt und 
Planungsziel erteilt (Darlegung). Gleichzeitig besteht die Gele-
genheit zur Äußerung in schriftlicher bzw. zur Niederschrift in 
mündlicher Form und zur Erörterung (Anhörung). 

Aufgrund der Corona Pandemie sind bei Einsichtnahme im 
Rathaus, vorbehaltlich kurzfristiger Gesetzesänderungen, die 
Anweisungen der Gesundheitsbehörden zu beachten. Wir 
empfehlen eine telefonische Terminvereinbarung mit der Ge-
meinde, Herrn Reisenweber 09565/6166-20.

Da das Ergebnis der Behandlung der Anregungen mitgeteilt 
wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Unter Hinweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die Namen und Anschriften der Einsender 
von Anregungen in den Drucksachen für die öffentlichen Sit-
zungen des Gemeinderates aufgeführt werden, soweit dies der 
Einsender nicht ausdrücklich verweigert. Die ausführliche Da-
tenschutzinformation können Sie bei der Gemeinde anfordern 
oder einsehen.

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 
BauGB und die auszulegenden Unterlagen werden zusätzlich 
in das Internet unter folgender Internetadresse:
www.untersiemau.de/gemeinde_untersiemau/live/
wirtschaft&bauen/baugebiete/obersiemau

eingestellt. Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen 
wurden nicht abgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt 
bleiben können (§ 4 a Abs. 6 BauGB).

Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normen-
kontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Folgende Unterlagen sind auf der Internetseite veröffentlicht:
Bekanntmachung der  Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 
2 BauGB

zur 4. Änderung Flächennutzungsplan:
1   Planausschnitt Entwurf 4. Änderung FNP M.: 1 : 5.000  

vom 23.04.2020
1   Begründung/Kurzdarstellung zum Entwurf 4. Änderung des  

FNP vom 23.04.2020

zur Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Untersiemau
1  Entwurf Bebauungsplan Teil A: M.: 1 : 1.000 vom 23.04.2020
1   Entwurf Teil B und C: Textliche Festsetzungen zum B-Plan-

vom 23.04.2020
1   Entwurf Begründung zum B-Plan mit Umweltbericht 

vom 23.04.2020
1 Blendschutzbetrachtung vom vom 21.11.2020
1 Blendschutzbetrachtung/Ergänzung vom 25.11.2020
1  Datenschutzrechtl. Information im Bauleitplanverfahren nach 

Art.13 und 14 DSGVO

Untersiemau, den 15.05.2020  
Rolf Rosenbauer, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung

2. BAUABSCHNITT

1. BAUABSCHNITT
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Coburg-Stadt - Mai/Juni 2020
23./24.05.2020 Michael Freitag
 96450 Coburg
 Allee 4b
 Tel. 09561/790240

30./31.05.2020 Dr. med. Han Tran-Vinh 
 96450 Coburg,
 Callenberger Str. 21
 Tel. 09561/95377

01.06.2020 Dr. Gyula Takacs  
 96450 Coburg,
 Bahnhofstr. 27
 Tel. 09561/51380

Coburg-Land - Mai/Juni 2020
23./24.05.2020 Dr. med. dent. S. Lagarie
 96215 Lichtenfels
 Dr.-Martin-Luther-Str. 6
 Tel.  09571/2005

30./31.05.2020 Marco Lausberg  
 96231 Bad Staffelstein
 A.-von-Rotenhan-Str. 1
 Tel. 09573/1889

01.06.2020 Andreas Mulatsch  
 96231 Bad Staffelstein
 Ringstr. 18
 Tel. 09573/5150

Dienstbereite Apotheken Coburg 
Stadt und Land:

23.05.2020 Apotheke am Wirtsgrund, 
 Coburg
 Kreuzstein-Apotheke, Lautertal
 Stadt-Apotheke, Lichtenfels

24.05.2020 Apotheke Scheuerfeld, Coburg
 Sonnen-Apotheke, Neustadt
 Eulen-Apotheke, Michelau

30.05.2020 Löwen-Apotheke, Coburg
 Rosenau Apotheke, Rödental 
 Vitale Apotheke e.K., 
 Lichtenfels

Zahnärztlicher 
Notdienst

Apotheken
Notdienst

Ortsversammlungen in den Gemeindeteilen

Birkach am Forst und Ziegelsdorf zur  Wahl eines Ortssprechers

In der Gemeinde Untersiemau liegen für jeden o.g. Gemeindeteil Unterschriftenlisten von über 1/3 der im jeweiligen Gemeindeteil 
ansässigen Wahlberechtigten Gemeindebürger vor.

Deshalb wird gemäß Art. 60a der Gemeindeordnung zu folgenden Ortsversammlungen eingeladen:

Birkach a.F.  am Mittwoch, 27.05.2020, 18.00 Uhr, am Feuerwehrgerätehaus/Glockenturm

Ziegelsdorf,   am  Donnerstag, 28.05.2020, 18.00 Uhr, Ortsmitte am Dorfplatz

An der Wahl zum Ortssprecher können alle im Gemeindeteil ansässigen und wahlberechtigten Gemeindebürger teilnehmen. 

In geheimer Wahl soll ein Ortssprecher für die Amtsdauer des Gemeinderates gewählt werden. Dieser kann dann mit beratender 
Stimme an den Gemeinderats- und Ausschusssitzungen teilnehmen.

Es ergeht herzliche Einladung.

Rolf Rosenbauer
 1. Bürgermeister

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts
Die Gemeinde Untersiemau erlässt aufgrund der Art. 20 a, 23, 32, 33, 34, 
35, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem berufsmäßigen 1. Bürgermeister (§ 
4) und 16 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

 (1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner 
Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

a) Ausschuss für Infrastruktur, Bauen und Umwelt
     Zusammensetzung:
     Vorsitz:  1. Bürgermeister oder Stellvertreter
     Mitglieder: 7 ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder

b) Finanz- und Personalausschuss
     Zusammensetzung:
     Vorsitz:  1. Bürgermeister oder Stellvertreter 
     Mitglieder: 4 ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder

c) Kultur- und Sportausschuss:
    Zusammensetzung:
     Vorsitz:  2. Bürgermeister oder Stellvertreter
     Mitglieder: 4 ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder

d) Rechnungsprüfungsausschuss
     Zusammensetzung:
     Vorsitz:  1 Mitglied des Gemeinderats
     Mitglieder: 4 ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder

(2) 1 Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit der Gemeinderat 
selbst zur Entscheidung zuständig ist. 2Im übrigen beschließen sie 
anstelle des Gemeinderats (beschließende Ausschüsse). 

(3)  Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus der 
Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmun-
gen festgelegt ist. 

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1)  1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erstreckt 
sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen des 
Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 2Außerdem können einzelnen 
Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse 
nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen werden. 

(2)  Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre Tä-
tigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 30,00 Euro für die 
notwendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder eines 
Ausschusses. 

(3)  1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmer sind, haben außerdem 
Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbst-
ständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 Euro 
je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis 
ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. 3Die Ersatzleistungen nach 
diesem Absatz werden nur auf Antrag gewährt.

(4)  Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für auswärti-
ge Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmungen 
des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten für die Ortssprecher entsprechend. 

§ 4
Erster Bürgermeister

Der 1. Bürgermeister ist Beamter auf Zeit. 

§ 5
Weitere Bürgermeister

Der zweite Bürgermeister und der dritte Bürgermeister sind Ehrenbe-
amte.                                                        § 6

Berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder

- entfällt -                                               § 7
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 07.05.2020 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Sat-
zung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungs-
rechts vom 08.05.2014 außer Kraft. 

Untersiemau, den 08.05.2020

Rosenbauer
1. Bürgermeister



31.05.2020 Mohren-Apotheke, Coburg
 easyApotheke, Rödental
 Marien-Apotheke,
 Bad Staffelstein

01.06.2020 Apotheke im Reichsgraf,
 Coburg
 Bausenberg-Apotheke, Dörfles
 Spital-Apotheke, Lichtenfels

Abfuhrtermine der Abfallent- 
sorgung für alle Gemeindeteile
Gelbe Tonne (Alle Verpackungen außer 
Glas, Metall, Papier und Pappe)
Dienstag, 26.05.2020

Graue Tonne (Restmüll)
Dienstag, 03.06.2020

Grüne Tonne (Papier - Pappe)
Dienstag, 09.06.2020

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Rolf Rosenbauer, 1. Bürgermeister

Satz und Gestaltung des  
Untersiemauer Amtsblattes:
Satzstudio - Sabine Held, Coburg
E-Mail: heldsabine50@web.de

Apotheke Untersiemau OHG
Gabriele Storath, Heike Storath,  
Rathausplatz 5, 96253 Untersiemau,  
Tel. 09565/1028

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag von 08.30 bis 18.30 Uhr
Samstag             von 08.30 bis 12.30 Uhr

Allgemein- und Hausärzte
Praxis Dr. Rudolph
Rathausplatz 1, 
96253 Untersiemau,  
Tel. 09565/6157280
www.hausarzt-untersiemau.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 08.00 bis 12.00 Uhr 

Montag bis Donnerstag
von 15.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch Nachmittag keine  
Sprechstunde!
Bitte rufen Sie vorher an!

Zahnärzte
Zahnarzt Dr. med. dent. Jürgen Stahl
Thüringer Straße 3a, 96253 Untersiemau, 
Tel. 09565/6379 • www.dr-j-stahl.de

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag     von 08.00 bis 12.00 Uhr
Mo., Die., Do. von 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch von 13.00 bis 17.00 Uhr 
oder nach telefonischer Absprache

Tierärzte
Kleintierpraxis Dr. Wendt
Dr. med. vet. Katja Wendt, 

Fachärztin für Kleintierchirurgie,  
Rathausplatz 2, 96253 Untersiemau, 
Tel. 09565 617370, 

info@kleintierpraxis-untersiemau.de
www.kleintierpraxis-untersiemau.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, von 08.00 bis 12.00 
Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr 
sowie nach telefonischer Vereinbarung.

Coburger Straße 3, 96253 Untersiemau

Telefon: 09565/616364

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 07.30 bis 18.00 Uhr
Samstag:   08.00 bis 13.00 Uhr

Rasenmäherlärm
Folgende gesetzliche  
Regelung gilt:

Rasenmäher dürfen nicht betrieben wer-
den an Werktagen in der Zeit von 20.00 
bis 07.00 Uhr und an Sonn- und Feierta-
gen ganztags.

Aus gegebenen Anlass weisen wir noch-
mals darauf hin: Respektieren Sie die Mit-
tagsruhe insbesondere von Kleinkindern 
und Senioren und mähen Sie nicht in der 
Zeit von 12.00 bis 14.00 Uhr und nach 
19.00 Uhr.

Vielen Dank für Ihre Einsicht.

Rolf Rosenbauer
1. Bürgermeister

Müllablagerungen
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf 
hin, dass Müllablagerungen am Waldrand 
verboten sind! Müll ist ordnungsgemäß 
über die entsprechenden Mülltonnen und 
den Wertstoffhof zu entsorgen. Informati-
onen zur Entsorgung, Mülltrennung, usw. 
können Sie in der Abfallfibel des Landkrei-
ses Coburg entnehmen. 

Die Abfallfibel ist im Rathaus erhältlich.

Rolf Rosenbauer
1. Bürgermeister

Nr.          Erscheinungstag  Anzeigenschluss

11  03.06.2020  25.05.2020
12  17.06.2020  08.06.2020
13  01.07.2020  22.06.2020
14  15.07.2020  06.07.2020
15  29.07.2020  20.07.2020
16  26.08.2020  17.08.2020
17  09.09.2020  31.08.2020
18  23.09.2020  14.09.2020
19  07.10.2020  28.09.2020
20  21.10.2020  12.10.2020
21  04.11.2020  26.10.2020
22  18.11.2020  09.11.2020

23  02.12.2020  23.11.2020
24  16.12.2020  07.12.2020

                   Veranstaltungskalender
                   2020

Eintragung der Veranstaltungen
Auf unserer Internetseite www.untersiemau.
de – Aktuelles – Veranstaltungen und Termi-
ne -steht der aktuelle Kalender bereit. 

Jeder Verein kann seine Termine selbst im 
Veranstaltungskalender eintragen. Unter 
der bekannten Internetseite www.unter-
siemau.de – Rubrik „Tourismus & Freizeit“ 
– Veranstaltungskalender – kann jeder Ver-
ein mit dem Button „Termin beantragen“ 
das Anfrageformular mit allen nötigen In-
formationen ausfüllen und absenden. 
Wir kontrollieren den Termin auf Vollstän-
digkeit und geben diesen dann für den Ver-
anstaltungskalender frei. Änderungen kön-
nen nur von der Gemeinde vorgenommen 
werden. Selbstverständlich können Sie 
Ihre Termine auch direkt auf unserer Inter-
netseite www.untersiemau.de eingeben. 

Wie gewohnt, können Sie Ihre Termine 
auch an uns zur Eintragung in den Veran-
staltungskalender melden. Für die Erstel-
lung des Veranstaltungskalenders 2020 
bitten wir um Meldung der Termine an das 
Rathaus Untersiemau per Post oder an 
ordnungsamt@untersiemau.de.

Kontakt: Ordnungsamt, Tel. 09565/6166-
23, oder amtsblatt@untersiemau.de

 
Anmeldung der

   Eheschließung

Bitte beachten Sie, dass Kirchenaus-
tritte und Anmeldungen zur Eheschlie-
ßung nur nach telefonischer oder  
persönlicher Terminvereinbarung in  
der Gemeinde Untersiemau möglich 
sind.

Geburtstage - 70 Jahre und älter
Frau Rosa Baumgartl
Scherneck, Alte Schloßstraße 27
22.05.2020                         72. Geburtstag

    Evang.-Luth.
Kirchengemeinde
Untersiemau

Kirchliche Nachrichten 
Unser „Siemauer  
Bücherschrank“  
ist zu finden 
•  im Wartezimmer  

der Arztpraxis Dr. Rudolph
•  im Kirchhof, zwischen Kirche und 

Apotheken- und Ärztetafel

Postfiliale Hippmanns

Veranstaltungskalender

Siemauer 

Bücherschrank

Mitteilungen Bürgermeister

Erscheinungstermine 
 für das Amtsblatt 2020

Standesamtl. Nachrichten

Altersjubilare

Kirchliche Nachrichten

Abfallentsorgung



Gemeindezentrum und
•  im Gemeindezentrum, Hauptebene:
„Rausnehmen, was gefällt – Reinstel-
len, was gefallen hat!“

Draußen im Kirchhof leiden die Bücher 
ziemlich, darum folgende Maßnahme:
Unser Hausmeister Florian hat im Haupt-
eingang oben ein Bücherregal aufgebaut, 
das nun zum Einstellen und Ausleihen der 
Bücher parat steht. 

Die Türe ist wochentags von 07.00 bis 
15.30 Uhr offen, falls nicht, steht noch das 
Regal im Freien als „Zwischenlager“ be-
reit. Regina Brückner, unsere Kümmerin, 
wird die Bücher dann von Zeit zu Zeit sor-
tieren und ins überdachte Regal stellen.

Öffnungszeiten des Pfarramts:
Montag: 15.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch u. Freitag: 9.00 bis 12.30 Uhr, 
Tel. 09565 6322, 

E-Mail: pfarramt.untersiemau@elkb.de

Unsere Homepage:
www.salvatorgemeinde-untersiemau.de
Pfarramtssekretärinnen: 
Susanne Obermüller, Carola Arnold

Bis auf weiteres bitten wir von persön-
lichen Besuchen im Pfarramt abzuse-
hen. Siekönnen uns aber telefonisch 
und per Mail erreichen!
Wenn Sie sich unsicher sind, ob eine Ver-
anstaltung stattfindet oder nicht, rufen Sie 
einfach im Pfarramt an oder informieren 
Sie sich auf unserer Homepage.

Mittwoch, 20.05.2020
18.00 Uhr  KGA- und PAS-Sitzung, Ge-

meindezentrum Saal
19.30 Uhr  Kirchenvorstandssitzung, Ge-

meindezentrum Saal

Donnerstag, 21.05. Christi Himmelfahrt
10.30 Uhr  Auto- und Fahrradgottes-

dienst (Regionsgottesdienst) 
zu Himmelfahrt mit PfrIn Beate 
Stark und Pfr. Heinrich Arnold, 
auch Fußgänger willkommen! 
Parkplatz Firma Winzer

Sonntag, 24.05.2020 - Exaudi
09.30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst 

in der Simon-Petrus-Kirche 
Scherneck!

11.00 Uhr  Taufgottesdienst für Pauline 
Feige, Sankt-Salvator-Kirche

Sonntag, 31.05.2020 - Pfingstsonntag
Straßenkirche Pfingstsonntag:
09.00 Uhr Birkach, 09.30 Uhr Obersie-
mau, 10.00 Uhr Weißenbrunn Weideweg, 
10.30 Uhr Weißenbrunn Wirtsberg, 11.00 
Uhr Untersiemau Hohe Straße

Montag, 01.06.2020 - Pfingstmontag
Straßenkirche an Pfingstmontag in Un-
tersiemau:
09.00 Uhr Pfarrgasse, 09.30 Uhr Wagner-
siedlung, 10.00 Uhr Neue Heimat, 10.30 
Uhr Merkur (Planetenweg, 1. Planet nach 
der Sonne), 11.00 Uhr Schönmannstraße

Hinweis zur Jubelkonfirmation:
Aufgrund der derzeitig unsicheren Lage 
hat der Kirchenvorstand beschlossen, die 
für diesen September vorgesehene Feier 
der Jubelkonfirmation auf das nächste 
Jahr zu verschieben. Der neue Termin ist 
der 18. April 2021. Die Einladungen wer-
den in den nächsten Tagen verschickt. 

Ich lade alle Gemeindeglieder der Kir-
chengemeinde Scherneck ein, sich um 
18:00 Uhr – jeder an seinem Ort – zum ge-
meinsamen Gebet zu verbinden. 

Wir beten beim Abendläuten ein Vaterun-
ser, das für alle Kranken und sonst von 
der Corona-Krise Betroffenen bei uns und 
weltweit gedacht ist. Damit bilden wir eine 
große Gebetsgemeinschaft, die uns stärkt 
und verbindet. 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit“ (2. Timo-
theus 1,7).

Telefonseelsorge:
Besonders in diesen aufregenden 
Zeiten stehen wir natürlich für Gesprä-
che gerne zur Verfügung. Sie erreichen 
Pfarrerin Stark unter Telefon 09565-
433 (auch Anrufbeantworter) oder per 
Email pfarramt.scherneck@elkb.de

Besuchsdienst im Klinikum Coburg:
Die Krankenhäuser erlauben im Moment 
auch keine Besuche, um die Kranken zu 
schützen.

  Sie suchen einen Raum zum Feiern? 
Wir vermieten den Saal in unserem 
Gemeindehaus „Zum Guten Hir-
ten“.  Mitglieder der Kirchengemeinde 
Scherneck zahlen 50,- Euro, diejeni-
gen, die nicht unserer Kirchengemein-
de angehören, zahlen 80,- Euro

Spenden für Menschen in unserer Ge-
meinde, die durch die Corona-Krise in 
Not geraten sind:

Wir bedanken uns bei allen, die schon 
gespendet haben und ermutigen die, 
die in Not sind, sich an uns zu wenden.

SPENDENKONTO: 

Raiffeisen-Volksbank Lichtenfels-Itz-
grund

IBAN: DE26 7709 1800 0003 3126 90 – 
BIC: GENODEF1LIF

Öffnungszeiten des Pfarrbüros (Sekre-
tärin Doris Schmied):

Derzeit findet aus Sicherheitsgründen 
kein Publikumsverkehr statt.

Mittwoch und Freitag von 08:00 Uhr bis 
12:00 Uhr ist Doris Schmied entweder 
im Pfarrbüro oder im Homeoffice unter 
der Tel.-Nr. 09565-2555 für Ihre wichti-
gen Fragen und Anliegen erreichbar.

Die Kirchengemeinde Scherneck im 
Internet finden Sie unter:  
www.kirche-scherneck.de

Pfarrerin Beate Stark, Hauptstraße 32, 
96253 Untersiemau-Scherneck

Telefon: 09565-433;  
Email: pfarramt.scherneck@elkb.de

Auf unserer Homepage: 
www.salvatorgemeinde-untersiemau.de 
finden Sie Angebote in unserer Gemein-
de u.v.m. Oder wöchentliche Hörandach-
ten unter: www.bayern-evangelisch.de/
andachten. Überblick Online-Angebot:   
www.kirchevonzuhause.de

Klinik-Besuchsdienst:
Die Krankenhäuser erlauben im Moment 
nur begrenzt Besuche, um die Kranken zu 
schützen.

Sind Sie auf der Suche nach geeigne-
ten Räumlichkeiten für Ihre Familien-
feier o.ä.? 
Wenn Sie Interesse haben, neh-
men Sie einfach mit Karin Schultheiß, 
Tel. 61345 oder 0151-40465625 oder  
per Mail ba.nhos@t-online.de, Kontakt auf.          

Evang.-Luth.
Kirchengemeinde
Scherneck

Gottesdienste und 
Veranstaltungen      
Donnerstag, 21.05.2020 - Christi Him-
melfahrt
10.30 Uhr  Himmelfahrtsgottesdienst als 

Fahrrad- und Autogottesdienst 
(Regionsgottes-dienst). Herz-
liche Einladung auch an Fuß-
gänger! (Pfarrerin Stark und 
Pfarrer Arnold) auf dem Park-
platz der Firma Winzer in Un-
tersiemau  

Sonntag, 24.05. 2020 
09.30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst für 

Untersiemau und Scherneck 
in der Simon-Petrus-Kirche 
(Pfarrerin Stark)   

Sonntag, 31.05.2020  
09.30 Uhr  Festgottesdienst zu Pfingsten 

(Pfarrerin Stark)   

Sonntag, 07.06.2020  
09.30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst für 

Untersiemau und Scherneck 
in der Simon-Petrus-Kirche 
(Prädikantin Schmied)   

Trauerfeiern können unter Einhaltung 
der Mindestabstände und der Sicher-
heits-vorkehrungen wieder in der Kir-
che stattfinden. Bei mehr als 30 Perso-
nen wird nach wie vor empfohlen, nur 
am Friedhof die Trauerfeiern abzuhal-
ten.

Die für den 21. Juni 2020 geplante Ju-
belkonfirmation müssen wir leider um 
ein Jahr verschieben. Ein entsprechen-
des Schreiben werden wir noch an die 
Jubilare verschicken.
 

Öffnung der Simon-Petrus-Kirche:
Die Simon-Petrus-Kirche wird täglich von 
9:00 Uhr bis nach dem Abendläuten um 
18:00 Uhr geöffnet sein. Sie finden dort 
einen Raum zum persönlichen Gebet und 
zum Entzünden einer Kerze für Ihr Anlie-
gen. 



Kath. Kirchengemeinde
Christkönig Untersiemau

Aufgrund der Corona-Pandemie entfal-
len bis auf unbestimmte Zeit die Got-
tesdienste in Christkönig, Untersiemau. 

Wir laden herzlich zu den Gottesdiens-
ten in St. Augustin, Coburg ein.

Kurzfristige Änderungen sind möglich. 
Bitte beachten Sie die Homepage: 
st-augustin.coburg@rzbistum-bamberg.
de

Donnerstag, 21.05.2020
10.00 Uhr Eucharistiefeier
11.30 Uhr Eucharistiefeier

Anmeldung zu allen Sonn- und Feier-
tagsgottesdiensten erforderlich!

Für Christi Himmelfahrt:
Mittwoch, 20. Mai 2020 zwischen 10:00 
Uhr und 12:00 Uhr unter Tel. 09561/88 35 
52

Freitag, 22.05.2020
18.00 Uhr Eucharistiefeier
19.00 Uhr Gebet und Musik zum Abend

Sonntag, 24.05.2020
10.00 Uhr Eucharistiefeier
11.30 Uhr Eucharistiefeier
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Anmeldung für Sonntag, 24 Mai 2020:

Freitag 22. Mai 2020 zwischen 10:00 Uhr 
und 12:00 Uhr unter Tel. 09561/88 35 52

Sonntag, 31.05.2020 - Pfingsten
10.00 Uhr Eucharistiefeier
11.30 Uhr Eucharistiefeier
18.00 Uhr Eucharistiefeier

Anmeldung für Pfingstsonntag, 31. Mai 
und Pfingstmontag, 01. Juni 2020:

Donnerstag, 28. Mai 2020 zwischen 18:00 
Uhr und 20:00 Uhr und Freitag, 29. Mai 
2020 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr unter 
Tel. 09561/88 35 52

Pfingstmontag, 01.06.2020 
10.00 Uhr Eucharistiefeier
11.30 Uhr Eucharistiefeier

Pestalozzistraße 3

Öffnungszeiten ab 19.05.2020
Dienstag: 17.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag: 16.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: 0170/2282461- Eingang Turnhalle

E-Mail: gemeindebuecherei@untersiemau.de

Fachstelle für pflegende 
Angehörige der AWO
Oberer Bürglaß 3, 96450 Coburg,
Tel. 09561/5126333

Beratung für pflegende Angehörige 

während der Corona-Pandemie
Trotz der derzeitigen weitgehenden Schlie-
ßung aller öffentlichen Einrichtungen haben 
pflegende Angehörige weiterhin die Mög-
lichkeit sich telefonisch Rat und Unterstüt-
zung bei der Fachstelle für pflegende An-
gehörige in Coburg zu holen. Solange die 
reguläre monatliche Außensprechstunde 
entfällt, ist es möglich sich telefonisch mit 
einer Mitarbeiterin der Fachstelle in Kontakt 
zu setzen.  Hier können Sie Fragen rund 
um die Pflegeorganisation, -finanzierung, 
Antragstellung, Entlastungsmöglichkeiten 
usw. besprechen. In besonderen Einzelfäl-
len sind, unter Beachtung der Maßgaben 
des Infektionsschutzgesetzes, auch Haus-
besuche möglich. Termine für eine telefoni-
sche Beratung können Sie Montag-Freitag 
jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr unter der 
Telefonnummer 09561-70538-12 vereinba-
ren. 

Außerhalb der genannten Sprechzeiten 
können Sie jederzeit eine Nachricht auf un-
seren Anrufbeantworter sprechen. Bitte ge-
ben Sie unbedingt Ihre Telefonnummer an, 
Sie werden dann zurück gerufen. 

Stadt Coburg

Corona-Praxis im Coburger  
Marienhaus
Die Einrichtung nahm bereits ihren Betrieb 
auf. Um behandelt zu werden, benötigen 
Patienten eine Überweisung.

Die Corona-Schwerpunktpraxis für die 
Stadt und den Landkreis Coburg nimmt 
am Mittwoch in Räumen des Marienhau-
ses am Gustav-Hirschfeld-Ring 1 unmit-
telbar neben dem schon bestehenden 
Testzentrum ihren Betrieb auf. 

In der Praxis können per Überweisung, 
die Haus- und Fachärzte ausstellen, Pati-
enten mit fieberhaften Atemwegsinfekten, 
Verdacht auf Infektion mit Covid-19, aber 
auch bei mildem Krankheitsverlauf unter-
sucht und behandelt werden. Ärzte, die 
für den Kassenärztlichen Notdienst, Tele-
fon 116 117, tätig sind, können ebenfalls 
Patienten an die Corona-Praxis vermit-
teln. Dort werde auf die strikte Trennung 
von Verdachtsfällen und infizierten Patien-
ten geachtet. 

„Der Praxisbetrieb wird durch niederge-
lassene Haus- und Fachärzte mit ihren 
jeweiligen medizinischen Fachange-
stellten gewährleistet. Weitere Ärzte und 
medizinische Angestellte, die sich ein-
bringen möchten, sind natürlich jederzeit 
erwünscht“, sagt Karl-Heinz Lindner, Ver-
sorgungsarzt der Führungsgruppe Kata-
strophenschutz. Er hat den Aufbau der 
Schwerpunktpraxis organisiert.

Wie das Landratsamt mitteilt, sollen sich 
Patienten wie bisher zunächst telefonisch, 
während der Sprechstundenzeiten, bei ih-
rem Hausarzt melden, der dann über das 
weitere Vorgehen entscheidet: zu Hause 
bleiben, Vorstellung im Testzentrum, Vor-
stellung in der Infektpraxis oder Einwei-
sung ins Krankenhaus.

Der Ablauf an der Infektpraxis ist so ge-
regelt: Die Patienten warten im Auto und 
werden telefonisch aufgerufen, wenn sie 
zur Untersuchung ins Marienhaus kom-
men dürfen. Dazu ist die Erreichbarkeit 

Gemeindebücherei
Untersiemau

Sonstige Mitteilungen



der Patienten über ein Mobiltelefon not-
wendig. Die Anfahrt erfolgt über das 
Regiomed-Verwaltungsgebäude, Gustav-
Hirschfeld-Ring 3. Hier bestehen Park-
möglichkeiten.

Landrat Sebastian Straubel und Oberbür-
germeister Norbert Tessmer freuen sich, 
dass die Schwerpunktpraxis den Betrieb 
aufnimmt: „Unser herzlicher Dank gilt al-
len Ärztinnen und Ärzten und deren me-
dizinischem Fachpersonal, die sich hier 
engagieren und damit für unser aller Ge-
sundheit tätig sind. Durch deren Einsatz 
- ob im Klinikum, in den Hausarztpraxen, 
in der Zentralen Abstrichstelle oder nun 
auch in der Infektpraxis - sind wir in Stadt 
und Landkreis Coburg sehr gut aufge-
stellt, um die Ausbreitung des Corona-
Virus weiter einzudämmen.“

Änderungen in der Schwerpunktpraxis 
und dem Testzentrum

Seit dieser Woche gibt es neue Öffnungs-
zeiten für das Corona-Testzentrum (zen-
trale Abstrichstelle) sowie die Schwer-
punktpraxis (Infektpraxis) am Marienhaus. 
Die Abstriche im Corona-Testzentrum fin-
den Montag bis Freitag in der Zeit von 
14 bis 15 Uhr statt. Sie sind vorgesehen 
für Patienten, die aus medizinischer Indi-
kation von ihren Hausärzten bzw. behan-
delnden  Fachärzten überwiesen werden 
oder vom Ärztlichen Bereitschaftsdienst 
(Tel: 116 117) vorgestellt werden. Auf-
grund des bisher überschaubaren Pa-
tientenaufkommens wird die tägliche 
Sprechstunde in der Schwerpunktpraxis 
verkürzt auf die Zeit von 15.15 Uhr bis 17 
Uhr. Die Sprechstunde am Vormittag ent-
fällt, am Wochenende sind Sprechzeiten 
von 14 bis 16 Uhr. Auch hier erfolgt die 
Anmeldung durch den Hausarzt bzw. den 
behandelnden

Facharzt-E-Mail:  
versorgungsarzt@landkreis-coburg.de

  Landratsamt
  Coburg
 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) - 
Coronavirus
Besuchsverbote von vollstationären 
Einrichtungen der Pflege und der am-
bulant betreuten Wohngemeinschaf-
ten.

Das Landratsamt Coburg erlässt gemäß 
§§ 16 Abs. 1, 28 Abs. 1 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) i. V. m. § 65 Satz 
1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) 
sowie § 22 der 4. Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung (4. BayIfS-
MV) folgende

Allgemeinverfügung

Untersagt wird der Besuch von

1.  vollstationären Einrichtungen der Pfle-
ge gemäß § 71 Abs. 2 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch,

2.  Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderungen im Sinne des § 2 Abs. 1  
des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch, in denen Leistungen der  
Eingliederungshilfe über Tag und  

an die  
BRK-Sozialstation Untersiemau.

Sie bietet Ihnen unter anderem an:

Grund- und Behandlungspflege (z.B.: In-
jektionen, Verbände) nach ärztlicher Ver-
ordnung, Hilfen bei Antragsstellungen  
(z. B.: Pflegegeld), Demenzbetreuung. 
Dies alles mit einer 24-Stunden Notruf-
bereitschaft. Die Sozialstation vermittelt 
Ihnen den Hausnotruf und den Menüser-
vice (Essen auf Rädern) des Roten Kreu-
zes. Sie erreichen die Sozialstation in der 
Schloßstraße 1 rund um die Uhr (ggf. über 
Anrufbeantworter) unter der Rufnummer 
6498. Ihre Anfragen sind unverbindlich 
und werden streng vertraulich behandelt.

    

  „Häusliche Hilfen“

Die Häuslichen Hilfen sind wieder unter-
wegs – doch das Corona-Virus stellt be-
sondere Ansprüche an unser Verhalten 
und den Umgang miteinander. Wenn Sie 
einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin 
der Häuslichen Hilfen in Anspruch neh-
men, dann achten Sie bitte darauf, dass 
Sie

•  während des Kontaktes einen Mund-
schutz tragen

•  einen Abstand von mindestens 1,50 m 
halten

•  einen persönlichen Kontakt und ein 
Händeschütteln vermeiden

•  die Aufwandsentschädigung nicht per-
sönlich übergeben sondern möglichst 
abgezählt ablegen.

Damit helfen Sie sich und der unterstüt-
zenden Hilfe.

Sollten Sie allgemein Probleme mit ihrer 
Versorgung haben, dann melden Sie sich 
bitte bei Frau Marr im Rathaus unter der 
0175.224 81 79. Nach wie vor stehen in 
der Gemeinde Untersiemau ehrenamt-
liche helfende Hände zur Verfügung, die 
Sie dann unterstützen.

 Freiwillige Feuerwehr
 Untersiemau

Aufgrund der aktuellen Lage Corona 
finden auch weiterhin keine Übungen, 

Nacht erbracht werden,

3.  Ambulant betreuten Wohngemein-
schaften nach Art. 2 Abs. 3 des Pflege- 
und Wohnqualitätsgesetzes zum Zwe-
cke der außerklinischen Intensivpflege 
(Intensivpflege WGs), in denen ambu-
lante Pflegedienste gemäß § 23 Abs. 6 
a IfSG Dienstleistungen erbringen und

4. Altenheimen und Seniorenresidenzen.

Die Begleitung Sterbender durch den 
engsten Familienkreis ist abweichend von 
Satz 1 jederzeit zulässig.

Diese Anordnung tritt in Kraft mit Wirkung 
ab 15.05.2020 und gilt vorerst bis ein-
schließlich 29.05.2020.

Zingler
Regierungsrat 

Kreisstraße CO 12 – Bauarbeiten in 
der Ortsdurchfahrt von  

Großheirath
Seit dem 18. Mai wird für die laufende 
Straßenbaumaßnahme des Landkreises 
auf der Kreisstraße CO 12 in der Orts-
durchfahrt von Großheirath eine Vollsper-
rung im Baufeld erforderlich. Die Kreis-
straße wird zwischen der Einmündung 
„Banzer Straße“ (Kreisstraße CO 15) und 
dem Ortsausgang in Richtung Rossach, 
im Zeitraum vom 18. Mai bis 15. Juni 
voll gesperrt werden. Die ausgeschilder-
te Umleitung wird von Großheirath aus 
über die „Ringstraße“ und „Itzstraße“ zur 
Bundesstraße B 4 führen und über diese 
weiter über die Kreisstraße CO 12 nach 
Rossach. In die Gegenrichtung wird der 
Verkehr der Kreisstraße CO 12 über die 
Bundesstraße B 4 nach Großheirath um-
geleitet. Mit dem Ende der bayerischen 
Pfingstferien 2020 ist die Baumaßnahme 
dann komplett abgeschlossen und die 
Kreisstraße CO 12 im Baubereich wieder 
ohne Behinderungen zu befahren.

Das Landratsamt Coburg bedankt sich 
bei den betroffenen Anwohnern und 
Verkehrsteilnehmern für Ihr entgegenge-
brachtes Verständnis.

Hospizverein-Coburg

Aufgrund der momentanen 
allgemeinen Lage sagt der Hospizver-
ein Coburg e.V. alle Veranstaltungen 
und Treffen bis auf weiteres ab.

Wir sind jedoch zu den Bürozeiten Mon-
tag bis Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr tele-
fonisch erreichbar unter 09561 / 790533.

Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbe-
antworter geschaltet mit weiteren Infor-
mationen. Ebenso erreichen Sie uns per 
E-Mail: mail@hospizverein-coburg.de.

Persönliche Beratungen sind ab sofort 
wieder möglich. Wir bitten um telefoni-
sche Terminvereinbarung.

 BRK-Sozialstation
 Untersiemau

Sie brauchen Hilfe bei der Pflege 
Ihrer Angehörigen? 

Dann wenden Sie sich vertrauensvoll 

Mitteilungen Landratsamt

Vereinsnachrichten



Lösungen der Kinderseite von Seite 176

Buchstabengitter

Labyrinth

Lösungen der Kinderseite von Seite 170

Brennholz
günstig 

zu verkaufen

Tel. 0175-9696348

Junges Paar sucht Grundstück 
auf dem Land

Wir sind auf der Suche nach einem ländlichen Grundstück  
zwischen 800 und 2.000 qm, um uns den Traum  

vom eigenen Haus zu erfüllen. 

Dieses kann sich sowohl in Untersiemau als auch sehr gerne in 
einem zugehörigen Ortsteil befinden. 

Wir freuen uns über Ihren Anruf unter 0170 2157000. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Sandra Langner

Suche 
dringend 

Haushaltshilfe
Tel. 09565 7469

Schulungen oder andere Treffen der 
FFW Untersiemau statt.

Einsätze werden selbstverständlich ge-
fahren.

Marcus Packert
Kommandant 

 Freiwillige Feuerwehr
 Weißenbrunn a.F.

Aufgrund der aktuellen Lage wegen des 
Coronavirus muss unser Spintessen an 
Himmelfahrt, 21. Mai 2020, leider aus-
fallen.

Ulrich Torka, 
1. Vorsitzender

 Obst- u. Gartenbauverein
 Obersiemau-Birkach a.F.

Die Pflanzen- und Staudentauschbörse 
am 24.05.2020 fällt dieses Jahr aufgrund 
der Kontaktbeschränkungen im Rahmen 
der Corona-Pandemie aus.

Die Vorstandschaft

 Obst- u. Gartenbauverein
 Obersiemau-Birkach a.F.

Leider müssen wir unser diesjähriges 
Sonnwendfeuer, das am 20. Juni 2020 
stattfinden sollte, auf Grund der Corona-
Krise, absagen.

BITTE DAS ABLAGERN VON HOLZ 
UND MÜLL AUF DEM SONNWEND-
FEUERPLATZ UNTERLASSEN !

Birgit Kindler. 
1. Vorsitzende

 TSV
 Obersiemau e.V.

Absage 75. Jubiläum
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage 
und der dazugehörigen Vorgaben durch 
die Bundesregierung, müssen wir leider 
unsere geplante Veranstaltung zum 75. 
Vereinsjubiläum, am 13.+14. Juni 2020, 
absagen.

Marc Sauer

Praxis Dres. 
Hoos, Großheirath

Praxisurlaub vom
02. bis 12.06.2020

Vertretung:
Praxis Dr. Rudolph,  

Untersiemau
Praxis Dr. Rosenthal,  

Niederfüllbach
(für Patienten die am Hausarztvertrag teilnehmen)

Haustechnik GmbH & Co.KG

HEIZUNG  BÄDER  KLEMPNEREI  SOLAR

Gewerbering 15 · 96253 Untersiemau
Tel. 0 95 65 / 10 49 · www.spoerl-haustechnik.de 

Abfall-Hotlines
für den Landkreis Coburg

www.abfall.kreis-co.de
Wolfgang Sommer

Graue Tonne:  0 92 61 / 60 90-0

Sperrmüll: 0 95 63 / 74 47-27
de.info.roedental@veolia.com

Gebühren:  0 95 61 / 5 14 -13 22
abfallgebuehren@landkreis-coburg.de

Beratung:  0 95 61 / 5 14 -13 23
wsommer@landkreis-coburg.de

Gelbe Tonne:  08 00 / 5 33 38 88

Grüne Tonne: 0 95 63 / 74 47-27 





Wir bieten unsere Dienste auf allen Friedhöfen an

Der Untersiemau-Bus ist ab Montag,  

den 25.05.2020 wieder für Sie da.        

  -Steigen Sie ein! Fahren Sie mit!

Fahrzeiten: Jeden Montag, Mittwoch und Donnerstag

Die Hygienevorgaben des öffentlichen Personennahverkehrs  

sind zu beachten.

Im Bus ist während der gesamten Fahrt eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Um Sicherheitsabstände gewährleisten zu können, wird die Zahl der Mitfahrgäste reduziert.

Fahrplan:
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MA CHT’S MÖGLIC H

MACHT’S MÖGLICH

IHR KOMPETENTER PARTNER 

RUND UM AUTO UND ANHÄNGER
Anhänger Service Rep raturen

Oppel Car Service
Seewiesenstr. 17    
96253 Untersiemau 

Tel. 09565 619333      

Fax 09565 619334
info@oppel-anhaenger.de
www.oppel-anhaenger.de


